
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Unternehmensgesetzbuch 

Kundmachungsorgan 

dRGBl. S 219/1897 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005 

§/Artikel/Anlage 

§ 122 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2007 

Text 

Gewinnausschüttung und Entnahmen 

§ 122. (1) Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf Auszahlung seines Gewinnanteils. Der Anspruch 
kann jedoch nicht geltend gemacht werden, soweit die Auszahlung zum offenbaren Schaden der 
Gesellschaft gereicht, die Gesellschafter ein anderes beschließen oder der Gesellschafter 
vereinbarungswidrig seine Einlage nicht geleistet hat. 

(2) Im Übrigen ist ein Gesellschafter nicht befugt, ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter 
Entnahmen zu tätigen. 


